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Finanzierungsbestätigung 

Eine Finanzierungsbestätigung durch ein inländisches Kreditinstitut ist Voraussetzung für 
die Teilnahme am Bewerbungsverfahren um einen Bauplatz bei der Stadt Rheda-
Wiedenbrück. Bestätigungen durch Finanzberater o. ä. werden nicht akzeptiert. Alternativ zu 
diesem Vordruck werden auch bankeigene Formulare oder Schreiben akzeptiert, wenn diese 
inhaltlich diesem Formular entsprechen.  
 

 Alle nachfolgenden Personenbezeichnungen beziehen sich sowohl auf männliche, weibliche und diverse 

Personen und Sprachformen und sind stets mit dem Zusatz „(m/w/d)“ zu verstehen. 

 Bewerber* Mitbewerber* 

Name   

Vorname   

Straße, Haus-Nr.   

PLZ, Ort   

Erwerbsanteil   

 *) Bewerber und Mitbewerber ist, wer auch Erwerber ist, d.h. im Kaufvertrag als Käufer bestimmt wird.  

 
 

Der/die oben genannten Bauplatzbewerber beabsichtigt/beabsichtigen im 

Baugebiet < Bebauungsplan Nr. 391 „Varenseller Str. / Kernekampstr.“ >  

in Rheda-Wiedenbrück einen Bauplatz zu erwerben.  

 

1. Der Kaufpreis des Baugrundstücks (inkl. Erschließungs- und 

Nebenkosten) beträgt voraussichtlich 

 
€ 

2. Die voraussichtlichen Kosten des Bauvorhabens auf dem 

Grundstück betragen voraussichtlich € 

3. Die Summe der Beträge nach Nr. 1 und Nr. 2 beträgt 

voraussichtlich € 

 

Hiermit bestätigen wir, dass der/die vorgenannte(n) Bewerber nach erster Einschätzung bzw. 

aufgrund der bisherigen Geschäftsbeziehungen grundsätzlich in der Lage ist/sind, den Kaufpreis 

des Grundstücks sowie, die vorgesehene Baumaßnahme zu finanzieren. Die Finanzierung der 

vorgenannten Gesamtsumme (Ziff. 3) ist unter banküblichem Vorbehalt dauerhaft tragbar.  

 

 

Ort, Datum______________________________  

 

 

______________________ _______________________ ________________________  

Name u. Anschrift  Name d. Sachbearbeiters  Unterschrift 

Kreditinstitut 


